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Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Frieser begrüßt die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Ansbachs, die ableh-
nende Haltung der Stadt Nürnberg gegenüber der baurechtli-
chen Zulässigkeit von Spielhallen zu bestätigen. "Die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts beweist, dass die Stadt Nürnberg 
schon jetzt über rechtliche Möglichkeiten verfügt, der Spielhal-
lenflut rechtlich zu begegnen", so der direkt gewählte Bundes-
tagsabgeordnete für Nürnberg-Süd und Schwabach. 
 
Mit robusten Bebauungsplänen kann seitens der Stadt auch wei-
terhin die richtige Vorsorge getroffen werden, Umgriffe zu defi-
nieren, bei einer überwiegenden Wohnbebauung keine Spielhal-
len mehr zu genehmigen. Aufgrund der Gefahr einer schleichen-
den Niveauabsenkung (trading-down-Effekt) sind nach Auffas-
sung des Gerichts die Spielhallen dort dann genauso unzulässig 
wie in den "klassischen" Wohngebieten. Auch das geht aus der 
Entscheidung eindeutig hervor.  
 
"Wir dürfen es nicht zulassen, dass immer mehr Stadtgebiete sich 
in ihrer Struktur so negativ verändern. Schließen mittelständi-
sche Unternehmen, wie Bäckereien oder Gaststätten, ist oft zu 
beobachten, dass in den Räumen Geldspielhallen entstehen. Die 
Dichte an Spielhallen kann mit dieser Entscheidung des Gerichts 
gesteuert werden", erklärt Frieser, der auch Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ist.  
 
Frieser begrüßt hierbei auch die Ermutigung an die Kommunen, 
sich einer schädlichen Häufung in den Weg zu stellen. Dabei ist 
aber auch der Freistaat Bayern und der Bund gefragt. Denn so-
wohl bei der Neufassung des Glückspielstaatsvertrages als auch 
bei der Novellierung der Spielverordnung auf Bundesebene müs-
sen Begrenzungsmöglichkeiten der Spielhallenflut eine Rolle 
spielen. 
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